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GEWERKSCHAFTLICHE

MUNDSCHAU
FÜR DIE SCHWEIZ

Monatsschrift des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes
Beilage „Bildungsarbeit'', Mitteilungsblatt der Schweiz. Arbeiterbildungszentrale

No. 2 Februar 1944 36. Jahrgang

Die Unfallversicherung der Lehrlinge.
Von Dr. H. P. T s c h u d i Basel.

I. Die Verbreitung der Unfallversicherung.
Auf Grund des Bundesgesetzes über die Kranken- und

Unfallversicherung ist das Personal bestimmter Betriebe obligatorisch
bei der Schweiz. Unfallversicherungsanstalt in Luzern versichert.
Es trifft dies vor aUem für die dem Fabrikgesetz unterstellten
Firmen sowie für das Baugewerbe zu. Für Lehrlinge, welche in
solchen Unternehmungen arbeiten, ist somit die Versicherungsfrage
in befriedigender Weise gelöst.

Die Mehrzahl der Lehrlinge wird jedoch in Betrieben ausgebildet,
die nicht unter das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

fallen. Das Bundesrecht kennt für sie kein Versicherungsobligatorium.

Die Deutschschweizerische Lehrlingsäniter-Konferenz hat im
Herbst 1943 bei ihren Mitgliedern eine Umfrage über die
Unfallversicherung der Lehrlinge, welche nicht der Schweiz.
Unfallversicherungsanstalt unterstehen, durchgeführt. Diese hat folgendes
ergeben:

In acht Kantonen ist die Versicherung der Lehrlinge gegen
Betriebs- und Nichtbetriebsunfälle obligatorisch, nämlich in Luzern,
Uri, Solothurn, Basel-Stadt, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau und
Thurgau. In den übrigen deutschschweizerischen Kantonen ist es
den Parteien des Lehrverhältnisses freigesteUt, eine Unfallversicherung

einzugehen oder nicht. Ergänzend sei darauf hingewiesen,
dass von den welschen Kantonen Freiburg die Betriebs- und
Nichtbetriebsunfallversicherung und Wallis die Betriebsunfallversicherung

obligatorisch erklärt haben. Der Kanton Tessin hat ebenfalls
ein umfassendes Obligatorium eingeführt. In Waadt, Neuenburg
und Genf ist die Unfallversicherung noch freiwillig. In zehn Kan-
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tonen und Halbkantonen besteht somit ein vollständiges Obligatorium,
tn einem müssen die Lehrlinge gegen Betriebsunfälleversichert sem, wahrend 14 Kantone und Halbkantone keine

Vorschriften über eine Versicherungspflicht aufgestellt haben.
Allerdings empfehlen die Lehrlingsämter derjenigen Kantone,

L£ TT"?!.er Uhrm^ter «W* verpflichtet is, __L Lehrling
™™ rn „

2U 'T™**™' *» Schluss «mer UnfaUvemehe-
taHnn^ getTn^.aVdl^ Unf^emcherang anch ohne Obliga-tonum eine starke Verbreitung erfahren. So werden in den Kau-Sfrr?^*-äber 9o Prozent der »*>»« ™««dTe
rV;Den^n ^hrknge versichert. Ueber 80 Prozent beträgt derAnted der Versieherten in den Kantonen Zng nnd Baselland; grossDarJrw^- TTK/n,t0nen.Scl,WyZ' APP«^U «nd Granbünden.Dagegen hat die UnfaUversieherung noch verhältnismässig wenigUmgang gefunden m den Kantonen Obwalden und Glarus.

IL Die Leistungen der Unf all .er Sicherung.
viel ^öt^^T ei."r Y^T8/.0"6™8 aUein nützt "»ch nichtviel. Notig ist, dass für den Lehrling eine Versicherung vorliegt,
mLltZT^. •.,.If18tun!en «*"**¦ Um in der Schweiz einemöglichst einheitliche nnd zweckmässige Ordnung auf diesem Ge-St*-"f- die deutsch, nnd die welAschweiz^chet
Lehrhngsamter-Konferenzen im Jahre 1935 mit der Direktoren-konferenz der Schweiz. Unfallversichernngsgesellschaften ein Ab-kommen über eine NormaWallversicherulg8 der Lehrlinge geCfen. Die NormaWallversicherung hat den grossen Vorteil, dassdie Prarmen gegenüber den üblichen Ansätzen der privaten Ver!
3_ä8ZfaSw.-Tf^rt r\>DiC ™*~*V* sh/so angesetzt,
™_f A

Haltpflichtrisiko des Betriebsinhabers voll gedeckt istund dass der Verunfallt« eine den Verhältnissen angemessene Ent-Schädigung erhalt. Es handelt sich um folgende Beträge:

J°dv,.- Fr. 5,000.—^Validität » 20,000.-
Hedungskosten bis » 2,000.—
Jdaftpfhchtansprüche bis » 30,000.—
Taggeld: im I.Lehrjahr » 2.—

»2- » » 2.50
» 3. » » 3__
» 4. » » 3.5o

Die Normalunfallversicherung wurde in den Kantonen Urii"uf Gr^nTdfk"i-nt,0b^at°ri8Ch erklärt- Schaffhausen plS
falb rf___TÄ ^ alfT1 DeUen Lchrhngsgesetzes eben-
-icher.il" .1Tlfuh£en- *» /cn übrigen Kantonen mit Ver-sicherungsobhgatorinin (Luzern, Solothurn, Aargau, Thursau) sindälb.e8t™«nten Mindestleistungen vTrgeschriebe,ufiS
gelangt m d,esen Kantonen wie auch in denjenigen, in welchen
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die Unfallversicherung freiwillig ist, die Normalunfallversicherung
sehr häufig zur Anwendung. Der Abschluss dieser Versicherung
wird den Lehrmeistern von den Lehrlingsämtern ausdrücklich
empfohlen. Leider finden sich aber trotzdem nicht selten Versicherungen

mit niedrigeren Ansätzen. Ereignet sich in einem solchen
Lehrverhältnis ein schwerer Unfall, so hat dies sehr bedauerliche
Folgen. Trifft den Lehrmeister ein Verschulden, so muss er über die
Versicherungssumme hinaus dem Lehrling Schadenersatz leisten.
Handelt es sich hingegen um einen Unfall, für den der Betriebsinhaber

nicht haftet, so werden dem Lehrling die Unfallfolgen nicht
voll gedeckt.

III. Die Prämien der Unfallversicherung.
Die Prämien der Normalunfallversicherung sind nach Gefahrenklassen

abgestuft. Es werden fünf Klassen unterschieden. In der
ersten figurieren vor allem die kaufmännischen Lehrlinge und die
angehenden Zeichner, in der zweiten z.B. die Buchbinder,
Coiffeure und Coiffeusen, Schneider und Schneiderinnen, Schriftsetzer,
Verkäuferinnen und Zahntechniker. Von stärker vertretenden
Berufen sind in die dritte Gefahrenklasse eingeteilt die Bäcker, Köche,
Konditoren und Schuhmacher, in die vierte die Gärtner. Endlich
zahlen z. B. Metzger, Schmiede und Wagner in der fünften Klasse
die höchsten Prämien. Bei einer dreijährigen Lehrzeit erreichen
die Prämien folgende Beträge:

1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse

Betriebsunfall 14.75 23.50 37.75 56.25 89.—
Nichtbetriebsunfall:

männlich 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
weiblich 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75

Total männlich 33.50 42.25 56.50 75.— 107.75
weiblich 29.50 38.25 52.50 71.— 103.75

Bei kürzerer Lehrdauer sind die Prämiensätze etwas niedriger,
bei längerer entsprechend höher.

In allen Kantonen, welche die Unfallversicherung obligatorisch
erklärt haben, ist festgelegt, dass die Beiträge für die Betriebsunfälle

von den Lehrmeistern übernommen werden müssen. Ueber
die Tragung der Prämien für die Nichtbetriebsunfallversicherung
haben sich im allgemeinen die Parteien im Lehrvertrag zu
verständigen. Als Beispiel sei die im Gesetz betreffend das Lehrlingswesen

des Kantons Basel-Stadt enthaltene Regelung erwähnt (§ 10
Abs. 2):

«Die Prämien für Betriebsunfälle gehen zu Lasten des
Lehrmeisters. Die Tragung der Prämien für Nichtbetriebsunfälle ist
zwischen den Parteien im Lehrvertrag zu regeln. »
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IV. Revision der Normalunfallversicherung?
1™ P^ No™al^llveTrT8i^erung, die zwischen der Direktorenkonferenz

der Schweiz. Unfallversicherungsanstalten einerseits undder deutsch- sowie der welschschweizerischen Lehrlingsämter-Konferenz anderseits abgeschlossen wurde, bildet die Grundlagefe die überwiegende Mehrzahl der Lehrlingsversicherungen. DieTatsache dass sich diese Regelung in der Praxis durchgesetzt hat,beweist, dass sie im wesentlichen befriedigt. Sie hat die in sie
gesetzten Erwartungen erfüllt. Der Abschluss von Unfallversicherungen

wurde durch sie stark gefördert. Bei der Umfrage wurdenvon ^iten der Lehrlingsämter im aUgemeinen keine Revisions-wünsche erhoben.

ist iS!» TkC leUe™S' die iDfol«e des Krieg<* eingetretenst-wurdenallerdings die Leistungen der NormalunfaUversichernngin ihrem Werte etwas reduziert. Trotzdem erscheinen sie zur zä!
noch als ungenügend Das Taggeld von Fr. 2.- bis Fr. 3.50 ist hin-reichend, da der Lehrling während des Unfalls nicht mehrverdienen sollte, als wenn er arbeitet. Auch darf die Invaliditäts-
D_e CAbftirg ™D S^?.?- ak ^gemessen bezeichnet we_den.
ä__tte_TtrV™ A°deiM Tf1!61111 eher als medrig- Z" nerück-
ZtT___Va™' a8v t' Lthrli,lg mC Ve«^gcr einer Familieist. Us irt weder möglich noch nötig, dass die Leistung derVersicherung nn Todesfall eine finanzielle Sicherstellung SLerEhe™
vonTn T^. Krrtg V°n FJ-5000- * «ls teüweLr Ersatz de_
LTe_^^H'n^J'cbcnen aufgewendeten Erziehungsauslagen anzn-sehen. Gleichzeitig hegt dann eine gewisse Entschädigung für denutLTT -.ahr^ ""S ^ Uhre m ^^enden ferdien^t desLehrlings. Spater hatte dieser, auch wenn er am Leben gebhebenwäre, den Eltern doch keine Hilfe mehr bringen können, da er
ans\;0™cWth,_1Cl1 verh^thätte. Von diejn Gesichtspunkten
I2h?£? vt-™ aUCl_ «ne Entschädigung im TodesfaU als hin-
d_eV^hT*?1™? W» ^ 1.icht ganz "cfriedigend ist hingegentifjT^^^ Hcilnngskosten auf Fr. 2000?-. Diese Summe
genügt aUerdings in der Regel. Nur bei einem verschwindend
k^\?nt"!.ei1 d%UnfäU« wird för die Deckung der Heih__gs-kosten ein höherer Betrag benötigt. Immerhin köLen aber Un-
StZuTeÄrt1___T Am"'Wi" ™d B^ndlungsauslagen

r™/^ i8* da,ranf_Thinzuweisen, dass die NormalunfaUversiche-rung SportsunfaUe (Motorradfahren oder Mitfahren auf Ztor-radern, im Seitenwagen oder auf dem Soziussitz, Antolenken re_tl
faCrLÄrtäahHn'h FTha0spit% S^hre^ÄÄ:
schW v Z* ' Hb^»*"8^ «nd Gletschertonren) nicht ein-Ä.8 ..Slf konnen. fErdings gegen die Entrichtung von Z™.
schlagspramien miteinbezogen werden. Hiervon wird aber _«_.selten Gebrauch gemacht. Angesichts der starken ^rthehen Be'
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tätigung unseres beruflichen Nachwuchses bedeutet dies eine
bedauerliche Lücke.

Es wurde schon die Frage aufgeworfen, ob die Leistungen der
Normalunfallversicherung nicht an diejenigen der Suval angeglichen

werden könnten. Tatsächlich bleiben sie etwas hinter diesen
zurück. Der Hauptunterschied besteht darin, dass nach dem
Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung keine
Kapitalleistungen, sondern Renten ausgerichtet werden. Die Renten stehen
in einem prozentualen Verhältnis zum Verdienst (Krankengeld
80%, Invalidenrente 70%, Hinterlassenenrenten 60%). Die Hei-
lungskosten werden von der Suval in unbeschränkter Höhe gedeckt.
Wichtig für Lehrlinge ist, dass nach Art. 78 Abs. 3 des Kranken-
und Unfallversicherungsgesetzes für eine Person, die am Tag des
Unfalls noch nicht den Lohn eines Versicherten mit voller
Leistungsfähigkeit derselben Berufsart vorzog, der Jahresverdienst von
dem Zeitpunkt an, wo er ohne Unfall diesen Lohn mutmasslich
erhalten hätte, nach diesem berechnet wird. Die privaten
Unfallversicherungsgesellschaften schliessen jedoch nur Kapital- und nicht
Rentenversicherungen ab. Da die Rente bei einem Lehrling von
der Suval später nach dem Lohn bemessen wird, den er als
ausgelernter Arbeiter beziehen würde, verursacht die Festsetzung der
Prämien für eine Einzelversicherung grosse Schwierigkeiten.
Angesichts der starken Divergenzen der Entlöhnung in den verschiedenen

Berufen mussten wesentlich mehr Prämienkategorien geschaffen
werden als bisher. Endlich hätte diese Regelung, falls die

privaten Unfallversicherungen überhaupt dazu Hand bieten würden,
eine wesentliche Erhöhung der Prämien zur Folge. Dies würde
von Lehrmeistern und Eltern nur ungern in Kauf genommen.
Somit lässt sich für die private Lehrlingsversicherung das System
der Suval nicht durchführen.

V. Schlussfolgerungen.
Die Normalunfallversicherung befriedigt im allgemeinen. Mängel

haben sich während der acht Jahre seit ihrer Einführung nicht
gezeigt. Gewisse kleinere Verbesserungen wären erwünscht; sie
erscheinen jedoch nicht als dringlich.

In der Mehrzahl der Kantone ist die Unfallversicherung für
Lehrlinge noch nicht obligatorisch. In einem Teil der Kantone
mit Versicherungspflicht sind keine bestimmten Versicherungsleistungen

vorgeschrieben, so dass Unterversicherungen vorkommen.
Bevor an Verbesserungen gedacht werden kann, sollte die
vorhandene Ordnung möglichst lückenlos eingeführt werden. Dies
scheint der erste und wichtigste Schritt zu sein, der auf diesem
Gebiete zu tun ist. Da mit einer Vervollkommnung der Leistungen
eine Prämienerhöhung verbunden wäre, würde sie die weitere
Ausbreitung der Versicherung hemmen. Sie kommt deshalb zur Zeit
nicht in Betracht.
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Die Unfallversicherung der Lehrlinge entspricht einem
dringenden Bedürfnis. Junge Leute erleiden sowohl bei der Arbeit als
auch ausserhalb des Betriebes infolge ihrer Unachtsamkeit häufiger
Unfälle als Erwachsene. Es ist für den Betroffenen einerseits
ausserordentlich hart, wenn bei einem Unfall zum körperlichen Schaden

noch ein finanzieller Nachteil hinzukommt. Anderseits wurden
bei Betriebsunfällen Lehrmeister schon zu sehr hohen
Schadenersatzleistungen verurteilt. Dies kann für einen Betriebsinhaber
eine ruinöse Belastung bedeuten. Die Unfallversicherung liegt somit
gleichermassen im Interesse beider Parteien.

Aus diesen Gründen empfiehlt sich die allgemeine Einführung
der Unfallversicherung für Lehrlinge mit den Ansätzen der
Normalunfallversicherung. In Kantonen, in welchen sich ein Obligatorium

noch nicht durchsetzen lässt, müssen die Vertragsparteien
eindringlich auf die Wichtigkeit des freiwilligen Abschlusses einer
Normalunfallversicherung aufmerksam gemacht werden. Durch
dieses Vorgehen wird kein nach aussen stark hervortretendes, aber
doch ein bedeutsames, sozialpolitisches Ziel, die lückenlose,
ausreichende Versicherung der Lehrlinge gegen Betriebs- und
Nichtbetriebsunfälle erreicht werden.

Um die Betriebs- und Berufsgemeinschaft.
Von E. F. Rimensberger.

I.
Von der politischen zur wirtschaftlichen

Gleichberechtigung.
Nach der Behandlung des Tagesordnungspunktes «Aufgaben

und Tendenzen der Kriegswirtschaft» gelangten am Kongress 1941
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes jene «Thesen» des
Vorsitzenden, Nationalrat Robert Bratschi, zur Annahme, die man als
Richtlinien für die Einstellung der Gewerkschaften zu den
Nachkriegsproblemen betrachten kann. Es wird in diesen Thesen
einleitend gesagt, dass « die Beziehungen zwischen Bürger und Staat
auf politischem Gebiet in der Schweiz auf freiheitlich-demokratischer

Grundlage geordnet sind», wo hingegen ähnliche
Beziehungen auf wirtschaftlichem Gebiet noch fehlen, denn: «Bedeutet
Freiheit auf politischem Gebiet weitgehend auch Gleichheit und
Gerechtigkeit, so bedeutet sie in der Wirtschaft oft stossende
Ungleichheit und unerträgliche Ungerechtigkeit.»

Die Ergänzung der politischen durch die wirtschaftliche
Gleichberechtigung ist ohne Zweifel das Problem, das durch diesen
Krieg und die ihm vorangegangenen Wirtschaftskrisen zur Reife
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